
TI-Finanzierungsvereinbarung Heilmittel 
 

Ziel der Vereinbarung 

Die Vereinbarung regelt die Kostenerstattung für zugelassene Leistungserbringer der 
Ergo-, Ernährungs- und Podologie sowie Sprach-/Sprechtherapie im Zusammenhang 
mit der Telematikinfrastruktur (TI) gemäß § 380 SGB V. 

 

Höhe der TI-Pauschalen (Stand 01.01.2025) 

Pauschale Betrag Voraussetzung 

Grundpauschale 
207,93 € / 
Monat 

Für jedes Institutionskennzeichen (IK) mit TI-An-
schluss 

Zuschlag pro Mitar-
beitenden (HBA) 

7,77 € / Mo-
nat 

Für jede angestellte oder mitarbeitende Person 
mit eigenem Heilberufeausweis (HBA) 

Anpassung der Beträge jeweils zum 1. Januar gemäß § 87 Abs. 2e SGB V (Verände-
rung des EBM-Punktwertes) 

 

Was muss vorhanden sein? 

Für den Anspruch auf die Pauschalen sind folgende Komponenten und Dienste ver-
pflichtend: 

• TI-Anschluss: 

o Entweder Konnektor (mit VPN-Zugang) 

o oder TI-Gateway (zentral gehostete Lösung) 

• eHealth-Kartenterminal mit gerätespezifischer Sicherheitskarte (gSMC-KT) 

• Heilberufeausweis (eHBA) 

• Institutionsausweis (SMC-B) 

• KIM-Dienst (Kommunikation im Medizinwesen) in der aktuellsten Version  
(z. B. für eArztbrief, eRezept, elektronische Verordnungen) 

 

Nachweis durch Eigenerklärung im GKV-Antragsportal.  

podo    consulting



Antrag & Auszahlung 

• Antragstellung über das Antragsportal des GKV-Spitzenverbands https://an-
traege.gkv-spitzenverband.de/  

• Legitimation erfolgt über die SMC-B (Institutionsausweis) 

• Nachweise: Eigenerklärung + Telematik-ID(s) der HBA 

• Erst bei vollständigen und plausiblen Antrag erfolgt die Auszahlung 

• Erste Auszahlung: spätestens zum 15. des 3. Monats nach Antragstellung 

• Danach: regelmäßig zum 15. des letzten Monats jedes Quartals 

 

Wer zahlt die TI-Pauschalen? 

Die Auszahlung erfolgt zentral über den GKV-Spitzenverband – nicht über die einzel-
nen Krankenkassen. 
 

Pflichten der Leistungserbringenden 

• Die technische Ausstattung (z. B. KIM-Version) muss aktuell sein. Neue gesetz-
lich geforderte Komponenten/Anwendungen müssen innerhalb von 3 Mona-
ten umgesetzt werden. Wird ein Nachweis nicht erbracht, werden die TI Pau-
schalen um 50 % je fehlender Anwendung  gekürzt. 

• Der Anspruch muss innerhalb eines Quartals nach Anschluss geltend gemacht 
werden. 

 

Inkrafttreten 

• Rückwirkend zum 01.07.2024 

• Laufzeit: unbefristet 

 

*** 

 

Kontakt:  
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Inh. Mechthild Geismann 

Tel: 02591 9499130 

E-Mail: mail@podo-consulting.de 

Internet: www.podo-consulting.de  
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